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3.  T 89/90 

Sachverhalt und Antrage 

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen 
Patents 0 063 636 (Anineidenummer 81 105 435.2). 

Gegen die Patenterteilung haben Siemens AG und Asea Brown 
Boveri AG wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer 
Tätigkeit des Patentgegenstandes Einsprüche eingelegt. 

In der inündlichen Verhandlung vom 26. Januar 1989 wurde 

von der Einspruchsabteilung die Aufrechterhaitung des 
europäischen Patentes auf der Grundiage der dabei neu 
eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 in Aussicht 
genominen. 

In einer amtiichen Mitteilung gemäB Regel 58 (4) wurde den 
Parteien xnitgeteilt, in weicher Fassung die Einspruchs-
abteilung das europàische Patent aufrechtzuerhalten 
beabsichtigte. 

In der Eingabe voin 13. Màrz 1989 hat die Einsprechende 
Siemens erklärt, daB sie gegen die Fassung, in der das 
europäische Patent aufrechterhaiten werden soil, Einwände 
nicht habe. Sie wies aber ausdrücklich darauf hin, daB sie 
den Widerruf des Patentes wegen fehlender Neuheit bzw. 
fehlender "Erflndungshöhe" un Hinblick auf den entgegen-
gehaltenen Stand der Technik für geboten halte. 

In der Zwischenentscheidung un Sinne von Artikel 106 (3) 
EPU voin 28. November 1989 wurden von der Einspruchs-
abteilung die Ausführungen der Firma Siemens in der 
Eingabe vom 13. Mãrz 1989 als Wiederholung des Antrages 
auf Widerruf gewertet. Sie hat unter Angabe von Gründen 
festgestellt, daB unter Berücksichtigung der von der 
Patentinhaberin mi Einspruchsverfahren vorgenommenen 
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Anderungen das Patent und die Erfindung, die es zum 

Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPUs genügen. In 

der Entscheidung wurde die gesonderte Beschwerde 

zugelassen (Artikel 106 (3) EPU). 

Gegen diese Entscheidung hat Siemens AG Beschwerde 

erhoben. Die Einsprechende Asea Brown Boveri AG hat keine 

Beschwerde eingelegt und hat sich am Beschwerdeverfahren 

auch nicht beteiligt. 

Am 27. November 1990 wurde vor der Beschwerdekammer 

mündlich verhandelt, wobei zunãchst die von der 

Beschwerdefuhrerin (Siemens AG) in den Vordergrund 

gestelite Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung 

voin 28. November 1989 erórtert wurde. Danach wurde die 

sachliche Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents 

behandelt. 

Hinsichtlich der Frage der Zulássigkeit der Zwischen-

entscheidung beantragte die Beschwerdeführerin, diese 

Entscheidung als unzulässig zu erkennen und die 

Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, hilfsweise 

die Angelegenheit der GroBen Beschwerdekammer vorzulegen. 

Die von der Beschwerdeführerin zur Stutzung dieser Antrãge 

vorgebrachten Argumente kônnen vie folgt zusammengefa8t 
werden: 

1. 	Die Fassung des Absatzes 3 des Artikels 102 EPTJ 

entsprãche sehr stark den Absãtzen 1 und 2 dieses 

Artikels und stelle darauf ab, daB die Einspruchs-

abteilung die Aufrechterhaltung des Patents in 

geándertem Umfang beschlieBe, wenn unter Berück-

sichtigung der vom Patentinhaber un Einspruchs-

verfahren vorgenommenen Anderungen das europäische 

Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, 
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3 	 T 89/90 

den Erfordernissen des EPUs genUgten. Es sei deshaib 
davon auszugehen, daB auch hier deni Sinne des EPU 
nach unter dein BeschluB eine Endentscheidung gemeint 
sei, die allerdings an die Erfüllung der Voraus-
setzungen von Artikel 102, Absatz 3, Buchstaben a) 
und b) EPU geknupft sei. Artikel 102 (3) EPU lieBe 
daher keinen Rauin für eine Zwischenentscheidung, 
sondern verlange wie in den vorangehenden Absàtzen 1 
und 2 eine Endentscheidung. 

Die Feststellung gemàB der angegriffenen Zwischen-
entscheidung, daB das Patent (in geändertem Unifang) 
und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den 
Erfordernissen des EPU5 genüge, zeige deutlich, daB - 
bis auf die formalen Voraussetzungen nach 
Artikel 102 (3), Buchstaben a) und b) EPU - die 
Angelegenheit zur Endentscheidung reif gewesen ware. 

Das EPU nàhme es bewuBt in Kauf, daB ein BeschluB 
(Endentscheidung) über die Aufrechterhaltung des 
Patents in geandertenl Uinfang erst dann erfolgen 
solite, wenn der Patentinhaber sich mit der 
geanderten Fassung einverstanden erklärt und die 
Druckkostengebühr für eine neüe Patentschrift 
entrichtet habe, mit der Folge für den Patentinhaber, 
daB mm Rahinen eines sich an das Einspruchsverfahren 
anschlieBenden Beschwerdeverfahrens woinäglich für 
eine weitere neue europäische Patentschrift nochmals 
Druckkostengebühren zu zahien seien. 

Bei dent nuninehr seitens des EPAs praktizierten 
Ablauf des Einspruchsverfahrens (d.h. Zwischen-
entscheidungen mt Sinne von Artikel 106 (3) EPU zu 
erlassen) würde der Einsprechénde schlechter 
gesteilt, als dies mi EPU vorgesehen sei. So sei der 
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4 	 T 89/90 

Einsprechende - urn weiter am Verfahren beteiligt zu 
sein - verpflichtet, unter zahiung der Beschwerde-
gebühr auf die Zwischenentscheidung eine Beschwerde 
auszuarbeiten und einzureichen. Dies führe zu einem 
hohen Aufwand seitens des Einsprechenden bei einem 
Stand des Verfahrens, bei dem dies nach dern Wortlaut 
des EPU5 nicht vorgesehen sei. Dabei sei bei dieseni 
Stand des Verfahrens nicht sicher, ob dieser Aufwand 
bei EPU-konformer Durchführung des Einspruchs-
verfahrens Uberhaupt notwendig sei, veil wornöglich 
das Patent spãter allein deshalb widerrufen würde, 
veil seitens des Patentinhabers die Druckkostengebühr 
nicht entrichtet worden sei. 

5. 	In diesem spezifischen Fall müsse man auch daran 
denken, daB die Mitteilung gemãB Regel 58 (4) EPU 
(EPA-Form 2325.4 03.88) vorn 24. Februar 1989 den 
ausdrücklichen Hinweis enthalte, daB dann, wenn der 
Einsprechende keine Einwendungen gegen die Fassung 
erhebe, in der das Patent aufrechterhalten werden 
solle, die Aufforderung an den Patentinhaber gemàB 
Regel 58 (5) EPTJ (d.h. die Druckkostengebuhr zu 
entrichten und eine Ubersetzung der geänderten 
Ansprüche einzureichen) ergehe. Auf diese Mitteilung 
hin habe die Beschwerdefuhrerin in der Eingabe vorn 
13. Márz 1989 dem EPA mitgeteilt, daB sie gegen die 
Fassung, in der das Streitpatent aufrechterhalten 
verden soilte, keine Einwànde habe. Es sei somit em 
VerstoB gegen das Prinzip von Treu und Glauben, wenn 
anstelle der in Regel 58 (5) EPTJ vorgesehenen 
Aufforderung eine Zwischerientscheidung im Sinne von 
Artikel 106 (3) EPU erlassen worden ist. 

XI. 	Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der in 
Punkt IX zusainmengefaBten Anträge und führte zur Stützung 
ihrer Auffassung unter anderem folgendes aus: 
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Die ständige Praxis des EPAs des Erlasses von 
beschwerdefähigen Zwischenentscheidungen in 
Einspruchsverfahren habe ihren guten Sinn und bringe 
für den Beschwerdeführer keine unzumutbaren Nachteile 
mit sich. Sie sei durchaus konform mit dem EPU. 

Würde in Falle der Aufrechterhaltung des Patents in 
geàndertemn Umfang gemuäB Artikel 102 (3) EPU keine 
beschwerdefâhige Zwischenentscheidung erlassen, 
sondern direkt eine Endentscheidung (nach Zahiung der 
Druckkostengebühr und Einreichung der Ubersetzung 
gemäl3 Regel 58 (5) EPU) so folge aus dem 
Fristensystem des EPUs zwingend, daB die neue 
Patentschrift gerade zumn Zeitpunkt veräffentlicht 
werden müBte, an dem auch die Beschwerdefrist 
abliefe. Mit der Veröffentlichung der neuen Patent-
schrift und der entsprechenden Bekanntmnachung in 
Amtsblatt entstünde für die öffentlichkeit nun aber 
der völlig irreführende Eindruck, das Patent sei in 
Einspruchsverfahren rechtskràftig aufrechterhalten 
worden, obschon dies in Falle einer Beschwerde gerade 
nicht zuträfe. Zur Vermneidung derartiger Kollisionen 
in den Fristenläufen rechtfertige es sich deshaib 
zweifellos, den Fall gemàl3 Artikel 102 (3) EPU 
verfahrensmäBig anders abzuwickeln, als die Fälle 
gemâB Artikel 102 (1) und (2) EPU, umso mehr als 
Zwischenentscheidungen mit gesonderter Beschwerde in 
Artikel 106 (3) EPU ausdrücklich vorgesehen seien. 

Das von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) 
befürwortete Verfahren (unmittelbare Endentscheidung 
ohne ErlaB einer Zwischenentscheidung) hàtte den 
wesentlichen Nachteil für den Patentinhaber, daB er 
unter Umständen den Aufwand für Druckkostengebuhren 
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und Anspruchsübersetzungen vergeblich leisten müsse 

(nämuich im Fa].le, daB es weitere Anderungen im 

Rahmen eines Beschwerdeverfahrens geben soilte). Dem 

stünde bei dem amtlicherseits eingeführten Verfahren 

mit beschwerdefähiger Zwischenentscheidung auf seiten 

des Einsprechenden ].ediglich das geringe Risiko 

gegenüber, daB er Beschwerde erhebe und begrunde, 

ohne mit absoluter Sicherheit zu wissen, ob der 

Patentinhaber schlieBlich (d. h. nach abgeschlossenem 

Beschwerdeverfahren und einer Zurückverweisung der 

Sache an die Einspruchsabteilung) an der 

Aufrechterhaltung des Patents noch interessiert sei 

und die Druckkostengebühr bezahie. Es sei indessen 

höchst unwahrscheinlich, daB ein Patentinhaber auf 

sein Patent erst in dem Moment verzichte, nachdem er 

es g].ücklich durch das Prüfungs-, Einspruchs- und 

Beschwerdeverfahren hindurchgebracht habe. Im übrigen 

ware es ja wohi ganz im Sinne des Einsprechenden, 

wenn der Patentirthaber, z.B. beeindruckt durch die 

Beschwerdebegründung, auf sein Patent verzichtete. 

Die iiii Punkt IX oben erwàhnten Antràge der Beschwerde-

führerin wurden im Laufe der inündlichen Verhandlung von 

der Kammer zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der sachlichen Frage der Patentierbarkeit des 

Streitpatents beantragte die Beschwerdeführerin 

folgendes: 

"Unter Aufrechterhaltung des Antrages auf Widerruf des 

Patents in vollem Umfang wird im Rahmen der vorliegenden 

Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung vom 

28. November 1989 die Aufhebung der darin enthaltenen 

Feststellung beantragt." 

11 
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Zur Begründung dieses Antrages hat die Beschwerdeführerin, 
wie schon vor der Einspruchsabteiiung, sich wesentlich auf 
die französische Patentschrift FR-A-i 100 351 (El) bezogen 
und ihre Auffassung, daB der Ringkernstromwandier nach dein 
vorliegenden Patentanspruch 1 des Streitpatents allein 
durch den Wandier nach Figur 2 dieser Patentschrift vor-
weggenommen bzw. weitestgehend nahegelegt sei, 
wiederholt. 

In einer Nitteiiung des Berichterstatters der Kammer vom 
9. August 1990 gemäB Artikel 11, Absatz 2 der Verfahrens-
ordnung der Beschwerdekainmern wurde unter anderem 
ausgeführt, daB sich die Kamnier hinsichtlich der Würdigung 
der FR-A-i 100 351 voraussichtlich den Argumenten der 
Einspruchsabteiiung anschiieSt, nach denen Neuheit und 
erfinderische Tàtigkeit des Erfindungsgegenstandes des 
Streitpatents gegenüber deitt aus der FR-A-i 100 351 
bekannten Sachverhait gegeben ist. Der Berichterstatter 
hat jedoch, im Hinblick auf die vorgebrachten Arguinente 
und, gestützt auf Spalte 3, Zeilen 6 - 9, 12, 13, 17 - 20 
der EP-A-63 636, foigende Präzisierung des Patent-
anspruches 1 einpfohien: 

'I i. Ringkernstromwandier zum Einbau in eine metali-
gekapseite Hochspannungsschaitanlage mit mindestens einexn 
mit Sekundärwicklung (3, 4) versehenen innerhaib der 
Kapselung (6) angeordneten Ringkern (1, 2) und einem in 
der Of fnung des Ringkernes verlaufenden Priniàrleiter (5), 
wobei zwischen deni Ringkern (1,2) und dem Primär- 

leiter (5) ein am einen Ende mit der Kapselung (6) 
eiektrisch leitend verbundenes und an den übrigen Stellen 
davon elektrisch isoliertes, inneres Rohr (9) vorgesehen 
ist, dadurch gekennzeichnet, daB ein an der der 
elektrischen Verbindungsstelle (10) zwischender 
Kapselung (6) und demn inneren Rohr (9) abgekehrten Seite 
des Ringkernes (1, 2) mit der Kapselung (6) elektrisch 
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leitend verbundener und an den übrigen Stellen davon 
elektrisch isolierten, das innere Rohr (9) mindestens 
tei].weise überlappender, elektrisch leitender 
zylindrischer Abschirmkârper (11) vorhanden ist, und daB 
der Uberlappungsteil des Abschirmkörpers einschlieBiich 
der zwischen ihm und dein inneren Rohr liegenden 
Isolation zur Bildung einer für das ungehinderte 
Weiterleiten steiler Wanderwellen ausreichenden Kapazität 
bemessen sind." 

Die Beschwerdefuhrerin hat in der inündiichen Verhandlung 
zwar zugegeben, daB mit der vom Berichterstatter 
empfohlenen Fassung des Patentanspruches ]. der Abstand des 
Streitpatents gegenüber dem aus der FR-A-i 100 351 
bekannten Sachverhalt vergröBert worden sei, semen 
obengenannten Antrag (vgi. Punkt XIII) jedoch aufrecht-
erhalten. 

Die Beschwerdegegnerin hat in der mündiichen Verhandiung 
die voni Berichterstatter empfohlene Fassung des 
Patentanspruches 1 übernonunen und die Aufrechterhaitung 
des Streitpatents in dieser Fassung beantragt 
(Hauptantrag), hilfsweise unter Einfügung - wie von der 
Beschwerdeführerin angeregt - des Wortes "zyiindrische" 
vor dem Wort "Uberlappungsteii" mm Patentanspruch 1. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Die Frage der Zulãssigkeit der Zwischenentscheidung 

2.1 	Die Entscheidung über den Einspruch gegen ein europäisches 
Patent kann nach Artikel 102 (1) - (3) EP1J lauten auf 
Widerruf des Patents, Zurückweisung des Einspruchs oder 
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Aufrechterhaltung des Patents in geandertem Uinfang. un 
letzteren Fall bedarf es der Veroffentlichung einer neuen 
europäischen Patentschrift. Die Zahiung der Druckkosten-
gebühr 1st nach Artikel 102 (3) (b) EPU Voraussetzung für 
die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Uinfang und 
die Aufforderung zu ihrer Zahiung kann in den Vertrags-
staaten nach Artikel 65 (1) EPU als Beginn der Frist zur 
Einreichung von Ubersetzungen mai3gebend sein. 

	

2.2 	Wie in der Entscheidung der Grol3en Beschwerdekaimner G 1/88 
voin 27. Januar 1989 erwähnt (AB1. EPA 1989, 189), ging das 
EPA in der Praxis sehr früh dazu über, eine geänderte 
Fassung des Patents zunächst in einer in diesein Zusanunen-
hang an sich nicht ausdrücklich vorgesehenen Zwischen-
entscheidung festzulegen. Erst nach Rechtskraft dieser 
Entscheidung (oder gegebenenfalls nach der Entscheidung 
der Beschwerdekanuner) wird nach Regel 58 (5) EPU die 
Druckkostengebühr und eine Ubersetzung der Patentanspruche 
in die weiteren Amtssprachen angefordert. Nach Erfullung 
dieser Erfordernisse ergeht die dann unanfechtbare 
Endentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in 
geändertein Unifang. Danach erfolgt die Herausgabe der neuen 
Patentschrift. 

	

2.3 	Aus den Ausführungen der GroBen Beschwerdekainmer in der 
oben genannten Entscheidung ergibt sich (siehe 
insbesondere Entscheidungsgründe 7), daB auch sie den 
ErlaB von Zwischenentscheidungen für gerechtfertigt halt 
(vgl. Singer, Europäisches Patentübereinkonunen, 
Seiten 407, 438 - 439). Zweck dieser Praxis ist es, dem 
Patentinhaber weitere Aufwendungen für das neugefaBte 
Patent zu ersparen, wenn das Patent möglicherweise in 
einem anschlieBenden Beschwerdeverfahren wieder zu àndern 
1st. Auch die Prüfungsrichtlinien des EPAs gehen von 
dieser Praxis aus (Tell D, Kapitel VI, 6.2.2). Die Praxis 
1st in Mittellungen des Europaischen Patentanits zweintal mi 
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Amtsblatt des EPAs erkiärt worden (AB1. EPA 1981, 74 bzw. 

1985, 272). 

	

2.4 	Die rechtiiche Grundlage für eine Zwischenentscheidung 

bietet Artikel 106 (3) EPU, gemäfi dent eine Entscheidung, 

die ein Verfahren gegenüber einem Beteiiigten nicht 

abschlieSt, nur zusammen mit der Endentscheidung 

anfechtbar ist, sofern nicht in der Entscheidung die 

gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Es gibt un EPU keine 
genereilen Vorschriften darüber, wann von solchen 
Zwischenentscheidungen Gebrauch gemacht werden kann oder 
soil. Es 1st soinit eine Ermessensfrage der zuständigen 
Instanz, ob in Einzelfällen eine Zwischenentscheidung 

angemessen ist oder ob die aktuelle Frage nur in einer 

das Verfahren abschlieBenden Endentscheidung geregelt 

werden soil. Dabei kommt es auf eine Abwägung 

verschiedener Gesichtspunkte an, z.B. ob durch eine 

Zwischenentscheidung das ganze Verfahren beschleunigt oder 

vereinfacht werden kann (die Klàrung einer strittigen 

Prioritàtsfrage kann z.B. eine entscheidende Rolle für die 
Gestaltung und den Umfang des weiteren Verfahrens 

spielen). Auch die Berücksichtigung von Kostenaspekten 

liegt kiar un Rahmen einer soichen Abwàgung. Aus dent 

Obenstehenden (siehe GrUnde 2.3) ist zu ersehen, daB die 

seit langem angewandte Praxis des EPAs, beschwerdefähige 

Zwischenentscheidungen mm Fall der Aufrechterhaltung des 

Patents in geândertem Umfang zu erlassen, auf einer 

soichen Abwàgung von Kostenaspekten begrundet 1st. 

	

2.5 	Die Ausführungen der Beschwerdeführerin haben die Kanuner 

nicht überzeugt, daB die der Praxis des EPAs zugrunde- 

liegende Abwãgung von Kostenaspekten der Beschwerde-

führerin unrecht tut. Die Kainmer schlieSt sich in dieser 

Hinsicht der Meinung der Beschwerdegegnerin (siehe 

Punkt XI, 3. oben) an. Wie oben unter Grunde 2.3 erwähnt, 

hat auch die GroBe Beschwerdekannner keinerlei Bedenken in 
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dieser Hinsicht geäuBert. Die Ausübung des Erinessens nach 
Artikel 106 (3) EPLJ 1st soinit nicht willkürlich, sondern 
sachlich begründet. 

	

2.6 	Es iuuB deswegen festgestellt werden, daB die standige 
Praxis des EPAs, beschwerdefàhige Zwischenentscheidungen 
im Sinne von Artikel 106 (3) EPU im Fall der Aufrecht-
erhaltung des Patents in geändertein Umfang zu erlassen, 
weder aus forinalen noch aus sachlichen Gründen zu 
beanstanden ist. liii Hinblick auf die Ausführungen der 
GroBen Beschwerdekainmer zu dieser Frage vor ganz kurzer 
Zeit in der oben genannten Entscheidung G 1/88 gibt es 
offensichtlich keinen AnlaB, diese Angelegenheit jetzt der 
GroBen Beschwerdekanuner vorzulegen. 

	

2.7 	Die Behauptung der Beschwerdeführerin, daB der ErlaB einer 
Zwischenentscheidung in diesem spezifischen Fall als em 
Verstol3 gegen das Prinzip von Treu und Glauben anzusehen 
ware (siehe Punkt X, 5. oben), kann die Kanuner nicht 
anerkennen. Auch wenn der Hinweis, der die Mitteilung 
geinäB Regel 58 (4) EPU begleitet hat, lediglich dent 
Wortlaut nach unterschiedlich interpretiert werden könnte, 
inüBte es aus deni Zusainmenhang doch hervorgegangen sein, 
daB die Aufforderung gexnäB Regel 58 (5) EPU nur dann 
ergehen würde, wenn die Einsprechende uberhaupt keine 
Einwendungen gegen die Aufrechterhaltung des Patents in 
geändertem Uiufáng hätte, also nicht nur mit dem Wortlaut 
des geänderten Patents, sondern auch mit der Erfüllung der 
übrigen Erfordernisse der Patentierbarkeit einverstanden 

war. Die Beschwerdeführerin hat in diesein Fall aber in 
ihrer Antwort auf die Mitteilung geniäB Regel 58 (4) EPU 
(Brief voni 13.03.1989) ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daB sie den Widerruf des Patents wegen fehiender Neuheit 
bzw. niindestens fehiender erfinderischer Tätigkeit nach 
wie vor für geboten hielt. Dies zeigt, daB die Beschwerde-
fuhrerin selbst dainit gerechnet haben muBte, daB es nicht 
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nur urn die wörtliche Fassung ging. Ubrigens hatte der 

ErlaB einer beschwerdefähigen Zwischenentscheidung keinen 

Rechtsveriust für die Beschwerdefuhrerin zur Folge. 

	

3. 	Die sachiiche Frage der Patentierbarkeit des Streit- 

patents. 

	

3.1 	Die Einspruchsabteiiung hat in ihrer Zwischenentscheidung 

vorn 28. November 1989 die Fragen der Neuheit und der 

erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents im Hinblick auf 

die französische Patentschrift FR-A-i 100 351 und auch den 

übrigen entgegengehaltenen Stand der Technik sorgfäitig 

analysiert und ihre Auffassung ausführiich begründet. Die 

Kammer schiie8t sich dieser Auffassung wegen der über-

lappenden Ausbildung des Abschirinkörpers und der Auslegung 

des Uberlappungsteils und der Isolation für eine, eine 
bestiimnte Funktion gewährleistende Kapazitàt bei dern 

geschützten Ringkernstroinwandler an. Die Arguinente der 

Beschwerdefuhrerin un Laufe des Beschwerdeverfahrens, die 

im wesentlichen in einer Wiederholung ihrer Ausführungen 

vor der Einspruchsabteilung hinsichtlich der FR-A- 

1 100 351 bestehen, haben die Kanuner, abgesehen von der in 

Punkt XV oben erwàhnten Prazisierung des Patent-

anspruches 1, nicht dazu veranlaBt, die in der Mitteilung 

vorn 9. August 1990 ausgedruckte vorlaufige Meinung zu 

ändern. Die Fig. 2 der FR-A-i 100 351 zeigt närnlich 

iedigiich eine Fianschverbindung, aber keinen 

zyiindrischen Uberiappungsteii. Die von der Beschwerde-

führeriri angeregte Einführung des Wortes "zyiindrische" 

vor dein Wort "Uberiappungsteii" irn Patentanspruch 1 halt 

die Kanuner nicht für notwendig. Somit ist dem Hauptantrag 

der Beschwerdegegnerin (siehe Punkt XVII oben) 

zuzustinunen. 

00004 	 .../... 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die in Punkt IX oben genannten Anträge der Beschwerdeführerin 

hinsichtlich der Frage der Zulãssigkeit der Zwischen-

entscheidung werden zuruckgewiesen. 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 

28. November 1989 wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der 

Auflage, das Patent in geändertem Umfang gemài3 dem 

Hauptantrag der Beschwerdegegnerin (der Patentinhaberin) 

aufrechtzuerhalten unter Anpassung des diesbezüglichen 

Beschreibungsteils (vgl. Spalte 1, Zeilen 53-61). 

Der Geschãftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

E. Gärgmaier 
	 R.E. Persson 
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